
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Einwohnergemeinde 
Hauenstein-Ifenthal 

 
 
 

 

   
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 

Das vorliegende Merkblatt soll Auskunft über die 
einzelnen Entsorgungsmöglichkeiten geben. Wir bitten 
Sie, die festgelegten Grundsätze zu beachten. Für 
allfällige weitere Fragen wenden Sie sich bitte an die 
Werkkommission. 

 Kehrichtsäcke 
Kehrichtsäcke 
Kehrichtsäcke 
Kehrichtsäcke 
Kleincontainer 
Container 
Sperrgutmarken 

17 Liter 
35 Liter 
60  Liter 
110 Liter 
240 Liter 
800 Liter 

               25 Kilo 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

  1.00 je Sack 
  2.00 je Sack 
  3.00 je Sack 
  5.00 je Sack 
12.00 je Container 
28.00 je Container 
  6.00 je Bündel 

 
 

Bereitstellung: Das abzuführende Material darf erst am Abfuhrtag bereitgestellt werden!Bereitstellung: Das abzuführende Material darf erst am Abfuhrtag bereitgestellt werden!Bereitstellung: Das abzuführende Material darf erst am Abfuhrtag bereitgestellt werden!Bereitstellung: Das abzuführende Material darf erst am Abfuhrtag bereitgestellt werden! 
(Achtung: Kehrichtsäcke nicht zukleben. Sackgewicht vernünftig halten, max. 300g/Liter) 

 
 

Kompostierbare Abfälle 
 Definition der Abfallarten Bereitstellung Abfuhr Sammelstellen Spezielle Bedingungen / Hinweise/ 

Empfehlungen / Verbote 

 Grünabfälle 

Gartenabfälle wie Laub, Blumen- und 
Gemüsestauden,Jät, Holzasche, usw. 

Pro 10 kg muss bei der Abgabe Fr. 2.50 in bar bezahlt 
werden. Sehr grosse Mengen werden pro Fuhr zu 
einem Pauschalbetrag von Fr. 150.- abgeholt. 
 

Andreas Nussbaumer nimmt von April bis und mit 
November, jeden Samstag von 15.00 - 17.00 Uhr 
Grünabfälle auf seinem Hof ,Lantel 4, entgegen. 
 

Möglichst selbst, oder mit dem Nachbar kompostieren. 
Anmeldung für Abfuhr bei Nussbaumer Andreas, 
Tel. 062 293 26 81  



Wiederverwertbare Abfälle 
 Definition der Abfallarten Bereitstellung Abfuhr Sammelstellen Spezielle Bedingungen / Hinweise/ 

Empfehlungen / Verbote 

 Glas 
Einwegflaschen, Gläser, Konservengläser 
Das Glas muss nach Farben getrennt 
werden 

Zapfen, Metall-, Plastik- und Bastteile sind zu entfernen, 
Etiketten brauchen nicht abgelöst zu werden 

Altglascontainerstandort: 

- beim Milchhüüsli 

Flaschen und Gläser müssen leer sein. Nicht in die 
Sammelstelle gehören Porzellan, Ton, Steingut, Spiegel 
und Leuchtstoffröhren. Blaues, rotes oder undefinier-
bares farbiges Glas gehört ins grüne Glasloch. 

 Altpapier 

Zeitungen, Illustrierte, Kataloge, Broschü-
ren, Schreibpapier sowie zusammen-
gelegten und gebündelten Karton 

Gebündelt, in nicht zu schweren und zu grossen 
Abmessungen bis 09.00 am Sammelplatz bereitstellen.  

Daten gemäss Kehrichtabfuhrplan  

Sammelplatz: - Feuerwehrmagazin (Westseite) 

Nicht ins Altpapier gehören Milch- und Trinkpackungen 
und Kohlepapier. Keine beschichteten Säcke, 
Schachteln und Waschmittelbehälter! 

 

 

Konservendosen 
Auch solche die inwendig beschichtet 
sind. 

Aluminium 
Haushaltaluminium 

Papier entfernen. Dose und Aluminium im 
Geschirrspühlwasser kurz reinigen. 

Dose durch Dosenpresse beim Sammelplatz drehen 

 

Dosencontainerstandort: 

- Milchhüüsli 

 

Konservendosen und Aluminium kommen in den 
gleichen Container. Nur saubere Dosen einwerfen! 
 Grosse Aluminiumgegenstände der 
Altmetallsammlung mitgeben (Alu-Autofelgen, Alu-
Pfannen etc.) 

 Altmetall und grosse 
Aluminiumgegenstände 

Metall ohne Kunststoff, Holz und dergleichen 
bereitstellen. 

Daten gemäss Kehrichtabfuhrplan 
 

Bis zu 30 kg Eisen pro Haushalt werden gratis 
mitgenommen. Grosse Mengen können auch privat zu 
den Abnehmern gebracht werden. oder werden nach 
Voranmeldung bei der AGA, Tel. 062 293 12 30, gegen 
Bezahlung abgeholt. 

 Elektronikabfälle wie: 

Computer, Drucker, Fernseher, Radio, 
Video, elekr. Rechen- und Schreib-
maschinen, Natels usw. 

Abgabe ohne Verpackung Alle ausgedienten Geräte samt Zubehör können an 
Verkaufsstellen kostenlos abgegeben werden, auch 
ohne Neukauf. Zusätzlich gibt es Abgabestellen z.B. 
Altola AG, Gösgerstr.154, Olten, Tel. 062 287 23 72. 
Info unter www.swico.ch 

Auch kleine elektronische Geräte und 
Elektronikzubehör gehören nicht in den Hauskehricht. 
Dank getrennter Entsorgung kommen über 75% der 
enthaltenen Stoffe in den Materialkreislauf zurück.  

 Haushaltklein-und-grossgeräte 
Kühlschränke,Küchengeräte,Staubsauger 

Nähmaschinen,Backöfen,usw. 

Abgabe ohne Verpackung Können an Verkaufsstellen kostenlos abgegeben 
werden. Auch die Altola AG, Gösgerstr. 154, Olten 
nimmt es entgegen.Weitere Infos unter  www.sens.ch  

Dank getrennter Entsorgung kommt der grösste Teil 
der enthaltenen Stoffe wieder in den Materialkreislauf 
zurück. 

 Möbel, Geschirr, Bücher, Betten, 
Schränke, Stühle, Gestelle, Gartenmöbel 
etc. sowie Tassen, Teller Besteck, Vasen 
usw. 

Nur ganze brauchbare Gegenstände. Unbrauchbare 
Sachen können bei der Sperrgutabfuhr entsorgt werden. 

Verschiedene Brockenstuben der Region nehmen 
noch brauchbare Gegenstände an. 
Siehe im Telefonbuch unter Olten, Brockenstube. 

Bei einigen Brockenstuben kommt der Erlös 
gemeinnützigen Zwecken zugute. 

 

 

 

PET-Getränkeflaschen in Harassen oder einzeln Rückgabe direkt bei den Verkaufsgeschäften. Nicht der Verbrennung zuführen!! 

 Kleider / Textilien 

saubere, ganze tragbare Kleider 

Die Sammelwerke kündigen sich in der Regel einige 
Tage vor dem Sammlungsdatum mit Säcken an, auf 
denen alle erforderlichen Angaben vermerkt sind. 

Textilcontainerstandort: 

- Milchhüüsli 

Saubere, ganze Kleider / Textilien gehören nicht in den 
Abfallsack. Sie können auch bei einer Brockenstube 
oder bei einer Kleiderbörse abgegeben werden. 

 



 Definition der Abfallarten Bereitstellung Abfuhr Sammelstellen Spezielle Bedingungen / Hinweise/ 
Empfehlungen / Verbote 

 Leuchtstoffröhren 

Energiesparlampen, Neonröhren etc. 

Infolge Bruchgefahr möglichst in Originalverpackung 
abgeben. 

Entladungslampen, Leuchtstoffröhren und Energie-
sparlampen in erster Linie beim Kauf einer neuen 
Lampe zurückgeben. 

Diese Lampen bitte nicht der Kehricht- oder Sperr-
gutabfuhr mitgeben, da sie 30 mal mehr Quecksilber 
enthalten als der durchschnittlichen Siedlungsabfall. 

 Batterien, 

Akkus, Knopfzellen = Queck-
silberbatterien, übrige Batterien wie 
Alkali/Mangan- und Kohle/Zink-Batterien 

Knopfzellen getrennt von den übrigen Batterien 
sammeln. 

Batterieverkaufstellen sind gesetzlich verpflichte, alle 
Arten von alten Batterien kostenlos zurückzunehmen. 

Gehören keinesfalls in die Abfallsäcke oder in eine 
Grube. 

  

Autobatterien, Autopneus 

  

Beim Fachhändler zurücklassen oder zurückgeben. 

 

Nie verbrennen!! 

 Tierkörper 

Tierleichen aller Art, Metzgereiabfälle, 
Schlachtabfälle 

 Tierkadaversammmelstelle Region Zofingen, 

                                           Alte Strasse 40, Oftringen 
(Öffnungszeiten: Montag – Freitag 

Vormittag: 07:30 - 11:30     Nachmittag 13:15 - 16:30 

Tierkadaver dürfen weder begraben noch der 
Kehrichtabfuhr mitgegeben werden!! 

 Kleinbauschutt,  
Steine Humus etc. 
Bauschutt,  
Aushubmaterial, Ton, Steingut 

Entsorgung individuell in Absprache mit der Firma 
Rippstein AG, Trimbach, Tel.: 062 289 40 50. 
Bei grösseren Mengen, Schuttmulde anfordern. 
z.B. Rippstein AG 
 

Bauunternehmen, Transportgewerbe. Nicht irgendwo deponieren, Verbote beachten!! 

 Altöl 
aus Haushaltungen, wie Friteusenöl, 
Bratfett, Motorenöl, Maschinenöl, 
Schmieröl usw. 

 

Auf Sauberkeit bei der Benutzung der Sammelstelle 
achten. 
 

Altölsammelstelle:  

- beim Milchhüüsli 

Öffnungszeiten: von 10.00 - 11.00 Uhr 
gemässKehrichtabfuhrplan 

Altöl jeglicher Art dürfen nicht in die Kanalisation 
geleert werden. Ölabfälle welche Benzin, Lösungs-
mittel oder andere explosionsgefährliche Bestandteile 
enthalten, gehören nicht in die Sammelstelle (siehe 
Gifte) 

 

  

Medikamente 
Tabletten, Zäpfchen, Tropfen etc. 

 
Möglichst in der Originalverpackung lassen. 

 
Reste, oder Medikamente mit abgelaufenem Datum 
der Apotheke zurückbringen. 

 
Keinesfalls in die Kanalisation leeren oder der 
Kehrichtabfuhr mitgeben! 

 

 

Sonderabfälle 
Giftige, Feuer- und explosionsgefährliche 
Stoffe, Medikamente, Säuren, Laugen, 
Farbresten, Lösungsmittel, Pflanzen-
schutzmittel, Polaroidkassetten, Entkal-
kungsmittel, Gifte aus Schullaboratorien  

Möglichst in Originalverpackung abgeben, sonst 
deutlich kennzeichnen. Nie mischen (chemische 
Reaktionen, Explosionsgefahr) 

Reste und Unverbrauchtes sind bei den Verkaufs-
stellen kostenlos  zurückzugeben.  
Sonderabfälle können auch gegen Bezahlung der 
Altola AG, Gösgerstr. 154, Olten abgegeben werden. 
Tel. 062 287 23 88 
Öffnungszeit: 1. Samstag im Monat 
                     8.30 – 11.30 Uhr  

Keinesfalls in die Kanalisation leeren oder der  
Kehrichtabfuhr/Sperrrgut mitgeben!! 
Gifte aus Industrie, Gewerbe und Handel müssen 
direkt entsorgt werden! 



 

Sprengstoffe, Munition 

Explosiv-Abfälle, Sprengkörper, Munition, 
Patronen, Blindgänger usw. 

Bei Unsicherheit oder Fund, auf keinen Fall berühren 
oder verschieben! 

Fundort markieren. 

Auskunft erteilt Tel. Nr. 117 Nie berühren!! 

Hauskehricht / Sperrgut 
 Definition der Abfallarten Bereitstellung Abfuhr Sammelstellen Spezielle Bedingungen / Hinweise/ 

Empfehlungen / Verbote 

    ξ 
Kunststoffe 

Silagefolien aus Landwirtschaft, 
Abdeckfolien, Kanister. 

Folien besenrein 
Behälter, Kanister: fettfrei und ausgespühlt, 
Steine, Stroh, Metall, Chemikalien entfernen (keine 
PVC, keine Schnüre) 

Entsorgung mit Poly-Sack: Sammelstelle, 
Verkauf und Beratung: Peter Kamber, Gsal,  
Telefon 062 293 23 12  

Besonders für Landwirtschaftsbetriebe und 
Gastgewerbe eine Alternative. 
 

 Kehricht & Kleinsperrgut 

Brennbare Abfälle, die anderweitig nicht 
verwertet werden können. 

Gemässe Reglement Abfallentsorgung ist Kleinsperrgut 
als Einzelstücke oder als Bündel bis zu 25 kg Gewicht 
und bis zu einer Grösse von: 1,5 x 0,7 x 0,7 m, 
versehen mit der Sperrgutmarke, der 
Hauskehrichtsammlung mitzugeben. 

Normale Kehrichtabfuhr, gemäss Kehrichtabfuhrplan Kehrichtsäcke nicht verkleben sondern 
zusammenbinden. 

Container nicht überfüllen. 

 Grobsperrgut 

Abfälle, die wegen ihrer Grösse und 
Sperrigkeit im Abfallsack keinen Platz 
finden. 

Gemässe Reglement Abfallentsorgung 
Das Grobsperrgut muss pro 25 kg mit einer 
Sperrgutmarke versehen werden.  

Sperrgut, gemäss Kehrichtabfuhrplan Sperrgut, das mit zuwenig Gebührenmarken versehen 
ist, wird nicht mitgenommen. 

  

Kehrichtmarkenverkauf 

  Verkaufstelle: 
Gemeindeverwaltung: 

Di von 14.00 - 16.00 h 

Do von 17.00 - 19.00 h 

 

�Vermeiden – Sortieren – Wiederverwerten - Entsorgen 
 
 
 

Werkkommission, Januar 2009 
www.hauenstein-ifenthal.ch 


